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BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN, CDU, Die Unabhingigen, DIE LINKE &
Antje Jansen (GAL): Neuregelung von Erbbaurechten fiir Wohnbe-
bauung

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
30.03.2023 Biurgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Blrgermeister wird beauftragt, Erbbaurechte fir Einfamilien-, Zweifamilien- und Rei-
henhauser ab sofort wie folgt neu zu ordnen.

Die Beschlisse vom 28.04.2016 (VO 2015/03216 und VO 2016/03462) und vom

18.05.2017 (VO 2017/04955) werden aufgehoben und durch die nachfolgenden Eckpunkte
ersetzt.

Verlangerung des Erbbaurechts

Soweit nicht im Einzelfall 6ffentliche Belange dagegen sprechen, ist den Erbbauberechtig-
ten die Mdéglichkeit der Verlangerung des Erbbaurechts zu geben.

1. Die Laufzeit der Verlangerung kann vom Erbbauberechtigten zwischen 30
und 99 Jahren unter Berlcksichtigung der Laufzeit der umgebenden Erb-
baurechte gewahlt werden.

2. Der Erbbauzins ist dinglich auf 2 % des Bodenwertes festzusetzen.

3. Der Bodenwert berechnet sich auf Grundlage der aktuellen Version der Boden-
richtwertkarte des Gutachterausschusses fir Grundstiickswerte der Hansestadt
Lubeck.

4. Der Erbbauzins ist mit einer automatischen und dinglich gesicherten Wertsi-

cherungsklausel (Bindung an den Verbraucherpreisindex VPI) zu versehen.
Der indexierte Erbbauzins darf in den ersten 20 Jahren 4 % des Ausgangs-
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10.

11.

12.

bodenwertes nicht Ubersteigen, ab dem 21. Jahr erfolgt die Indexierung un-
beschrankt. Bedingung der Anpassung des Erbbauzinses ist, dass der VPI
mindestens um 10% gestiegen ist. Die erste Uberpriifung findet 5 Jahre nach
Vertragsschluss statt, danach jeweils friihestens 3 Jahre nach der letzten An-
passung.

Fir Flachen, die tber die Bezugsgrofle 600 m2 hinausgehen und unbebaut
sind (unrentierlicher Grundsticksanteil), ist der Erbbauzins schuldrechtlich um
50 % zu ermafBigen. Die Reduzierung entfallt, wenn das Erbbaurecht Uber die
600 m? hinaus bebaut wird oder fir die Berechnung der baulichen Ausnut-
zung bendtigt wird. Die Regelung ist entsprechend anzuwenden, wenn fur
einzelne Richtwertzonen andere Bezugsgrélen gelten.

Bei vorzeitiger Verlangerung des Erbbaurechts ab dem Zeitpunkt der Verlange-
rung wird der Erbbauzins schuldrechtlich auf einen Mischzins ermaRigt, der sich
aus dem derzeit gezahlten Erbbauzins und einem Erbbauzins von 2 % des aktuel-
len Bodenrichtwertes unter Berlicksichtigung der Restlaufzeit des bestehenden
Erbbaurechts ergibt. Diese Mischzinsregelung gilt nur fir Erbbauvertrage mit einer
Restlaufzeit von maximal 30 Jahren.

Fur im Haus lebende und kindergeldberechtigte Kinder ist der Erbbauzins
schuldrechtlich um jeweils 10 %, maximal um 30 % zu ermaRigen. Die An-
spruchsberechtigung ist alle drei Jahre nachzuweisen.

Der Erbbauzins ist schuldrechtlich um 50 % zu ermaRigen, wenn der/die im
Haus lebende Erbbauberechtigte mind. 20 Jahre Erbbauberechtige/r ist und
die Einkommensgrenzen gem. §§ 20 — 24 in Verbindung mit § 9 des Gesetzes
Uber die soziale Wohnraumfdrderung (WoFG) erflllt. Die Anspruchsberechti-
gung ist alle drei Jahre nachzuweisen.

Voraussetzung fur die ErmaRigungen gem. Ziffer 7 und 8 ist, dass die auf dem
Erbbaurecht gelegene Immobilie weder in Ganze noch in Teilen an Dritte ver-
mietet ist bzw. vom Erbbauberechtigten ausschliel3lich zu Wohnzwecken ge-
nutzt wird und die im Haus lebenden Familienmitglieder kein weiteres Immobi-
lienvermdgen besitzen.

Soweit nicht im Einzelfall 6ffentliche Belange dagegen sprechen, sind bei Ver-
langerung des Erbbaurechtes Nachverdichtungsméglichkeiten zu priifen. Die
fur das Erbbaurecht geltenden Konditionen sind auf die ggf. verringerte Grund-
stlicksgroRe anzuwenden.

Der schuldrechtlich ermaRigte Erbbauzins gem. Ziffer 5 — 8 (unrentierlicher
Grundstlicksanteil, Mischzins, Kinderrabatt, Wohnberechtigungsschein) darf
nicht unter dem jetzigen Erbbauzins liegen.

Erbbauberechtigte, die bereits ein Verlangerungsangebot der Hansestadt zu den
bisherigen Konditionen erhalten haben, kdnnen dieses noch innerhalb der binden-
den Frist annehmen.
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Ankauf des Grundstiickes

Soweit nicht im Einzelfall 6ffentliche Belange dagegen sprechen, ist den Erbbauberechtig-
ten die Mdglichkeit des Ankaufes des Grundstiickes zu geben.

13. Der Bodenwert berechnet sich auf Grundlage der aktuellen Version der Boden-
richtwertkarte des Gutachterausschusses fir Grundstiickswerte der Hansestadt
Libeck.

a.Der fur Gber 1.000 m2 hinausgehende Flachen angesetzte Bodenwert ist
abweichend vom Gutachterausschuss ggu. dem Referenzwert von 600
m2 um 50 % reduziert (bisher 85 %).

b.Der Bodenwert wird gem. der Geschaftsanweisung Uber die Transparenz bei
Grundstucksverkaufen (Ziffer 5 — Preisbildung) um 10 % erhdht.

14. Fir den Fall, dass unbebaute Grundstiicksteile zu einem spateren Zeitpunkt
bebaut werden, ist eine durch Bindung an den Verbraucherpreisindex VPI
wertgesicherte Nachzahlungspflicht in Hohe der Differenz des Bodenrichtwer-
tes nach UbergréRenberechnung und dem Bodenrichtwert ohne UbergréRen-
berechnung zu vereinbaren.

15. Der Hansestadt Liibeck ist ein Vorkaufsrecht fiir alle Verkaufsfalle innerhalb von
10 Jahren einzuraumen.

16. Die Moglichkeit des Ankaufs durch den Erbbauberechtigten ist fir 15
Jahre auszusetzen, nachdem

a.das Erbbaurecht auf das Grundstlick herausgegeben wird.

b.das Erbbaurecht auf einen Dritten Ubertragen wird. Die Moglichkeit
des Ankaufs besteht ohne Einschrankungen bei Ubertragungen an
Ehe- und Lebenspartner*innen, sofern der Erbbauvertrag mindes-
tens 15 Jahre besteht und sie am Tag der Ubertragung seit mindes-
tens 15 Jahren am Erbbaugrundsttick mit erstem Wohnsitz gemel-
det sind.

Ausnahmen sind fur Erbbaugrundsticke aul3erhalb Libecks sowie in der Blr-
gerschaft zu begriindenden Einzelfallen méglich.

17. Kaufinteressenten, die bereits ein Kaufangebot der Hansestadt zu den bisherigen

Konditionen erhalten haben, kdnnen dieses noch innerhalb der bindenden Frist an-
nehmen.

Nachverdichtung

18. Soweit nicht im Einzelfall 6ffentliche Belange dagegen sprechen und die pla-
nerische Méglichkeit besteht, ist den Erbbauberechtigten die Moglichkeit der
Anpassung des Erbbaurechts zum Zwecke der Grundstucksteilung fur Nach-
verdichtung zu geben. Die fir den Ankauf geltenden Konditionen sind auf die
verringerte Grundstlicksgrofie anzuwenden
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19. Das Erbbaurecht auf die abgetrennte Flache endet und ist flir Nachverdich-
tung im Erbbaurecht wieder herauszugeben.

Neu herausgegebene Erbbaurechte

Bei neu herausgegebenen Erbbaurechten sind die gleichen Konditionen wie fur Verlange-
rungen anzuwenden.

Begriindung:

Anlagen:

Seite: 4/4



	Verlängerung des Erbbaurechts
	Ankauf des Grundstückes
	Neu herausgegebene Erbbaurechte

